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Rechtsstatistik des Kantons Schaffhansen.

Die Uebersicht der Ergebnisse der Gerechtigkeitsverwaltung im
Kanton Schaffhausen hat wenige gedruckte Quellen.

„Jährliche Berichterstattung über den Zustand des Gerichtswesens
und die Geschäftsführung sämtlicher Gerichtssiellen" wurde dem Ap-
pellationSgericht schon durch §. ss der Verfassung vom 4. Juni >832

zur Pflicht gemacht/ und diese Berichte liegen auch seit jenem Jahrgang

vor/ sind aber/ wie deren tabellarisch geordnete Auszüge
bemerken lassen / anfangs noch ziemlich dürftig und auch / nachdem sie

sich etwas zu erweitern ansingen/ lange ohne wesentliche
Vervollkommnung. Ja / zwischenein liegen Jahrgänge vor/ wo bestimmte
Einzelheiten wieder weggelassen werden/ so daß in der fortlaufenden

Tabelle unter diesen Jahren Lücken (mit — bezeichnet) sind/
die auf keine Weise mehr ergänzt werden können.

Die vorliegenden Uebersichten gewinnen nun/ so mangelhaftste
auch im Vergleich mit den Tabellen mancher andern Schweizerkantone

sind/ an Interesse / weil diese Ergebnisse erst seit dem Jabr
1847 Oeffcntlichkeit erlangt haben. Aus früherer Zeit liegen keine

gedruckten Berichte weder der Regierung noch der obersten
Instanz vor/ und es war nur Gefälligkeit der betreffenden Beamtung/
daß die handschriftlichen Berichte uns zugänglich wurden.

Während in andern Kantonen die Berichte der Regierung
gewöhnlich in dem Geschäftskreise der Verwaltung des Innern das
Vormundschafts- und das Gefängnißwesen berühren / findet sich in
den schaffhauserschen darüber bis in die letzten Jahre hinein nur
Weniges hierüber/ das einer Zusammenstellung werth ist.

Zur Erläuterung der vorliegenden Tabellen ist'nun vorerst die

Organisation der Justiz im Kanton Schaffbausen darzustellen und

zwar/ wie sie durch die Verfassung vom 7. Mai 1852 geordnet ist/
sodann hinsichtlich jeder Gerichtsstelle anzuführen / was ihre Thätigkeit

zu beleuchten geeignet ist.
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Das Obergericht.

Das Obergericht/ aus 7 Mitgliedern bestehend/ welche vom
großen Rath aus der Gesammtheit der Aetivbttrger (insofern diese das

3V. AlterSjahr angetreten haben) gewählt werde«/ bildet die letzte

Instanz für alle durch die verfassungsmäßigen Gerichte abgeurtheilten
avvellabeln Civilstrcitigkeitcn und Straffällc. — Für die temporäre
Ergänzung dieser Behörde in AuStrittSfällen werden derselben
Suppléante» beigeordnet. Er übt die Aufsicht über die ersten Gerichts-
stellen des Kantons.

Diese Wirksamkeit tritt theils durch den ordentlichen Jnstanzen-
zug bei einzelnen Straffällen/ theils in Folge RecurseS oder auch kraft
selbständiger Weisungen ein. Die frühern Jahresberichte erwähnen
viele solche an die verschiedenen Gerichtsstellcn des Kantons erlassene

Weisungen und es ist wirklich bemerkbar/ daß in dieser obersten Instanz
eine Zeitlang eine gewisse Energie in der Leitung des Justizwesens
herrschte. Diese war um so verdienstlicher/ als im Jahr >»33 das
Appcllationsgcricht bemerkte/ seine Geschäfte seien innerhalb weniger
Jahre um das Doppelte gestiegen. Ein Fortgang in ähnlicher Weise
erfolgte bis zum Jahr l»4«/ in welchem die Zahl der Appellations-
fälle die höchste Stufe mit 22» erreichte. Seither ist sie ungefähr
wieder auf den Durchschnitt des Anfangs der Dreißigerjahre
zurückgekehrt. Die späteren Tabellen führen nun die Gattungen der

vor ObergcrichtcS gelangten Streitfälle sehr in'S Einzelne gehend
auf. Wir haben aber diese Mittheilungen deshalb nicht aufgenommen

/ weil ja doch immer nur der geringste Theil der Prozesse in
diese Instanz erwächst und daraus sich doch die Lücken der erstinstanz-
lichen Mittheilungen nicht ergänzen lassen. Von Bedeutung schien
uns zunächst nur das/ was Tabelle s giebt: die Einwirkung der

zweiten Instanz auf die erstinstanzlichen Sprüche / je nachdem diese

bestätigt/ abgeändert oder zu neuer Verhandlung zurückgewiesen
worden. Eine vierte Spalte nimmt die vor der obersten Entscheidung

verglichenen oder zurückgezogenen Fälle auf. Diese Ziffern
unterscheiden aber nicht zwischen den Gerichten/ deren Urtheile
berührt wurden; eS müssen/ um diesen Mangel einigermaßen zu
ersetzen/ die Tabellen 2/ 4 und s zu Hülfe genommen werden/ wo
jeweilen die Zahl der appellirten Urtheile herausgehoben ist/ freilich
hinwiederum so / daß von der Art der Erledigung in zweiter Instanz
Nichts mitgetheilt wird.

Zur Vorberathung anderer Fragen/ als Prozeßsachen / hat das

Appellationsgericht seit >839 eine Justiz-Commission aus seiner Mitte
niedergesetzt.

Wiefern das Obergericht selbst in formellen Fragen der Aufsicht
des Großen Rathes unterzogen werden kann / ist seit der neuen Ver-
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fassung in's Unklare gerathen. Eine diesfällige bejahende Bestimmung

enthält ein GroßrathSbeschluß vom 8. November 1887.
Dagegen ist aus den Berichten des Gerichtes an den Großen

Rath ersichtlich, daß dasselbe hinsichtlich der Gesetzgebung jeweilen
anregend einzuwirken trachtete. Wir dürfen, um dies darzuthun,
nur hinweisen auf die Anträge auf neue Bestimmungen über
Ehrverletzungen gegen Behörden (I8ZS), Revision der Waisenordnung
(18Z8), Verbot des WirthenS der Bezirksgerichtspräsidenten und
Friedensrichter (1888, 1840), zu einem Reglement über Eintreibung

von Rechtskosten (1888), über Zulassung der freien Verdei-
ständung, Einführung der Eventualmaxime, Zuweisung der
Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit an dieFnedenSrichter (I88S),
über die Stellung des Civilklägers zum Fiscal, Einführung eines
Amtsblatts (1848), Einhaltung der Reciprocität bei Anwendung
des Paternitätsgrundsatzes (1841), Erhöhung der Jniurienstrafen,
Besorgung des niedern Rechtstriebes durch die Friedensrichter 184S),
Aufhebung der Marchengerichle, und Beseitigung der Strafüberweisungen

durch die Regierung (1848 und andere Jahre),
Aufhebung der Judicatur des kaufmännischen Directoriums, Aufstellung
einer Civilprozeßordnung, Reduction der Justizbehörden, Abschaffung
der Fürsprecher auS Mille des Gerichts in Criminal- und Zucht-
polizeifachen (1844), Zengeneid in Criminalsachen, Schriftlichkcit
der Eheversprechen, Tarif für Entschädigung der obsiegenden Par-
thei (18-iS), Aufbebung der Ungültigkeit von Verträgen mit Juden
(1848), Anbahnung eines Civilgescyes, Erweiterung in den
Geschäften des VerhöramteS (1847), Aufhebung der VorstandSgebüh-
ren in sppvllatorio (1848), Wiedereinführung disciplinarischer
Einschreitens gegen pflichtvergessene Justizbeamte durch die obere Instanz
(184S), Reduction der Partheientaggelder (I8S«), Revision des

CriminalgesetzeS, Aufhebung des Erbrechtes von Grein, Druck der

Testirordnung von 1K8S (1851), Aufhebung der Oeffentlichkeit der

Richterberalhungen, Regulativ über die Einleitung von Begnadigungen,

Annahme der deutschen Wechselordnung, Einführung einer
einheitlichen Gesetzgebung, Aufstellung einer selbständigen Anklage-
kammer (18S2). — Ein einziger Blick in die geltende Gesctzsamm-
lung des Standes Schaffhausen zeigt, wie namentlich diesen

Anregungen die manigfachen Versuche im Gebiet derRechtsges.-tzgebung,
welche diese Sammlung enthält, zu verdanken sind.

Das Kantonsgericht.
Das KantonSgericht ist (bis zu Einführung von

Schwurgerichten) mit Behandlung der Criminal- und Zuchtpolizeifälle
sowie der Matrimonialstreitigkeiten beauftragt, mit dem Criminal-
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gebiet erst seit 1337. Es besteht aus steben Mitgliedern. Dieselben
werden vom Großen Rath aus der Gesamtheit der Activbürger des

Kantons gewählt. Bedingung ist Antritt des 30. Altersjahres.
Für die Untersuchung der Straffälle besteht ein Verhöramt.

Da die Thätigkeit desselben größtentheilS in diejenige des KantonS-
gerichtes aufgeht/ so stud die Mittheilungen über dieselbe den
jährlichen Justizberichten nicht enthoben worden/ sondern nur in der
0. Tabelle ist auf die Zahl der durch dasselbe verarbeiteten Fälle
Rücksicht genommen.

Um so mehr Aufmerksamkeit ist dem Kantonsgericbt selbst
gewidmet. Die vierte Tabelle hat Alles / was von seiner strafrichter-
lichcn und matrimonialcn Thätigkeit aus den Jahresberichten zu
entnehmen war, zusammen gestellt. Leider fehlen aber über die
Jahre vor 1333 und dann wieder über I34I, 1342 und 1343
sehr viele Angabe»/ zu deren Ergänzung alle Mittel uns versagt
sind. Auch die Notizen über die anderweitigen Prozesse vor
Kantonsgericht sind zu ungleichartig vorhanden/ manchmal sehr
eingehend/ manchmal gar nicht/ so daß wir genauere Auszüge unterließen

da doch keinerlei Vollständigkeit zu erreichen gewesen wäre. ')
Auch sonst bieten die Berichte/ namentlich früher / manche
Unregelmäßigkeiten dar. In den Dreißigerjahren erscheinen neben den

Paternitätsfällcn immer auch eine Anzahl Alimentationsklagen
(,«34: 13; 1335! 14; 183«: 1; 1337: 14; 1333: 7). Schon
die großen Abweichungen in diesen Angaben zeigen aber / daß dabei
wohl Gesichtspunkte leitete»/ die schwankten und/ wie es scheint/
später aufgegeben wurden.

Dagegen verwendeten wir gerne die genauen Nachweisungen
über die Herkunft der vom Kantonsgerichte beurtheilten Individuen
zu der Tadelle 5/ welche jahrweise unter vier Spalten die UnzuchtS-
iPalernitätS) (U)-Ehebruchs (E)-Zuchtpolizei (Z)-und Criminal (C)-
fälle nach den Gemeinden zusammenstellt/ aus denen die Bcthcilig-
ten stammen/ eine Uebersicht/ die hinsichtlich des innern Standes
einer Gemeinde mancherlei Betrachtungen veranlaßt. Um diesen

eine weitere Grundlage zu verschaffe«/ sind voran die Angaben über
die BevölkerungSzahlen der Gemeinden von 1335 und 1350 neben

einander aufgeführt / erstere aus der Arbeit von Zmthurn (Gemälde
der Schweiz) und letztere aus der Bundesstatistik.

") Die Zahl dieser sonstigen Prozesse ergiebt sich übrigens für
jedes Jahr aus der Vergleichung der zweiten Spalte (Prozeßgcsamt-
zahl> mit der Addition der Matrimonial-/ Criminal- und
Zuchtpolizeilichen Totalzahlen/ wenn das Ergebniß dieser Addition von
der Prozeßgesamtzahl subtrahirt wird.
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Was die Zahl der Sitzungen angeht/ so scheint dieselbe bis
in die letzten Jahre hinein außer Verhältniß zu stehen mit den
Ergebnissen. Es ist aber dabei zu beachten/ daß jährlich eine große
Zahl derselben ausschließlich nur auf Verlesung der Akten fällt.
Im Jahr l«47 wird diese Zahl auf 4« angegeben/ im Jahr l»4»
auf 42/ im Jahr l«49 nur auf »2/ weil die Untersuchungsproceduren

von da an behufs der Bollständigkeitserklärung einzelnen
Referenten zur Prüfung übergeben wurden.

Sehr erwünscht wäre es uns gewesen/ auch/ wie bei andern
Kantonen / einzelne Angaben über die Kantonal- und Bezirksgefängnisse

folgen zu lassen/ aber die Nachrichten sind zu dürftig.
Hinsichtlich der erstem bringen erst die letzten Jahresberichte des

Regierungsrathes recht beachtenswerthe/ eingehende Mittheilungen;
früher waren die Klagen über Bezirksgefängnisse in den

Jahresberichten des Obergerichtes oft sehr grell. „Die Bezirksverhaftetcn
seien auf dem Estrich eines Gemeindehauses/" hieß eS von R. im
Jahr i»36, und wir erinnern uns selbst ganz gut/ im gleichen
Jahr die Kantonalgefängnisse noch im gleichen Gang mit den Zellen
des Irrenhauses gesehen zu haben / Zustände/ die übrigens im Jahr
zuvor wir in dem sonst so vorgeschrittenen Sachsen (zu Leipzig) nicht
minder beobachten konnten. Manches mag sich seither/ namentlich
auch in den Persönlichkeiten der Aufsicht/ gebessert haben.

Die Bezirksgerichte.
Ihr Hauptgebiet ist das Civilrecht mit seinen Anhängen. Ihrer

sind sechS/ und deren Sitze Schaffhausen/ SteiN/ Thaynge»/ Neun-
kirch/ Unterhallau und Schleitheim. Sie bestehen aus je fünf
Mitgliedern/ inbegriffen den Präsident/ sämtlich durch die Activbürger
des betreffenden Bezirks in den Gemeinden gewählt. Wahlfähig
macht das überlebte 2S. Altersjahr. Die Präsidenten ernennt das

Obergericht.
Die Wirksamkeit der Bezirksgerichte giebt die 3. Tabelle.
Dieselbe ist theils eine durch Streitsachen hervorgerufene/ theils

administrative. Die Totalzahl der sämtlichen Geschäfte findet sich

in der Spalte zwischen den Streitgegenständen und der Administration
angemerkt / die Zahl der Streiterörterungen in der fünften Spalte
von vorn.

Gar zu genau dürfen die Ziffern der bezirksgerichtlichen Tabelle»
nicht geprüft werden. Fast in keinem Fache scheinen sie volle Zu-
verläßigkeit ansprechen zu können. — Einmal fehlen anfangs welche;
so gab im Jahr 1333 ein Bezirksgericht gar keinen Bericht ein/
im Jahr 183« ei» anderes keinen über die Appellationen von Zwi-
schenurtheilen. Umgekehrt sind die Mittheilungen über die letzten
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Jahre sehr vollständig / aber theilweise nach neuen Gesichtspunkten
gearbeitet/ nicht nur erweitert. Dies namentlich seit l»49. Die
unter den Streitgegenständen vorkommenden „Strafurtheile" sind

später zweifelsohne nur aus Anlaß von Concurs ergangene. Früher
ist dies nicht überall gleich klar (z. B. im Jahr 1844 befinden sich

unter den 4» Urtheilen nach dem Bericht nur 14/ welche Falliten
angehen). — Ferner ist zu. beachten/ daß in diese Tabelle später
Geschäfte einmünden / die früher anderswo ihren Ausgang nahmen.
So seit 1847 (April Sl.) diejenigen des kaufmännischen Direktoriums/
die übrigens nie sehr zahlreich ware« / namentlich nicht in den letzten

Jahren. Dasselbe hatte zu entscheiden „in Streitsachen zwischen
Kaufleute«/ Fuhrleuten und Schiffleutcn/ insofern dieselben sich auf
Handel bezogen." — Und auch innerhalb der einzelnen Spalten
finden wir Zahlen / die einander decken sollten / auseinander gehen.
So entspricht z. B. in den Jahren 184«/ 484« und 1848 die Total-
summc aller Geschäfte nicht der Addition der erledigten und der

hängenden Geschäfte/ und hinwiederum 1848 diese beiden nicht der

Zahl der friedcnSrichterlichen Weisungen. — Hinsichtlich dieser
letztern lassen die Jahresberichte durchaus im Dunkeln/ was für ein
Unterschied zwischen den friedensrichterlichen Weisungen/ welche auf
der bezirksgerichtlichen Tabelle unter den Anlässen zu Streit-
anHebung erscheinen - und denjenigen stattfindet/ die auf Tabelle I
als vom Friedensrichter an die Bezirksgerichte jgeleitet erscheinen.
Und doch treffen beide Zahlen nicht einmal überein. ES muß
also ein durchgängiger Unterschied vorliegen.

Unter der administrativen Thätigkeit sind aufgenommen die Treib-
zedel und die Concurse. Es ist recht sehr zu bedauern/ daß über
deren Verlauf/ Ergebniß ") und Verhältniß zu den Streitsachen gar
Nichts/ höchstens über Letzteres in den neusten Tabellen einiges
Weniges mitgetheilt ist. Da in Schaffhausen der Concurs eine
reiche Quelle von Strafurtheilen ist/ sollten die Ergebnisse derselben
nicht unberücksichtigt bleiben. Es würde sich daraus wohl ergeben/
wie wenig die große Ausdehnung des Strafverfahrens auf den Con-
cursfall nützt und daß auf andere Weise dem Uebel an die Wurzel
zu gehen ist/ als mit mehrtägiger oder-wöchentlicher Einsperrung.
Auch unter den Treibzcdeln?) sind die verschiedenen Stufen des

') Zuerst der Bericht von 18SS erzeigt als Grsammtverlurst des

Jahres 18S1 fl. S7,V00 und des Jahres l»S2 fl. 1IZS«Z. Die
seitherigen Berichte schweigen aber wieder hierüber.

2) Aufgabe einer Schuldbetreibung an den betreffenden GcmcindS-
beamten/ mit genauerer Angabe des Betrages/ der Entstehung/ den

im Rechtsverhältniß befindlichen Personen ;c.
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RechtStriebS nicht unterschieden und ebenso wenig die Anzahl der

Falle, in welchen die Betreibung von Rechtsvorschlägen unterbrochen

wurde», eine Notiz, die doch gewiß leicht zu erheben wäre.
Aus der großen Zahl der SitzungSlage sowohl als den jährlichen

Berichten deS ObergerichtS ergiebt sich die Ueberladung der Bezirksgerichte

mit Geschäften während längerer Zeit. Vom Jahr tiiZS
an wird die etwas größere Raschheit in Erledigung der Geschäfte
gerühmt, dagegen manches Schwerfällige im Geschäftsgang getadelt
und ebenso noch häufig die Unschicklichkeiten, die stch auf die
Versammlungsorte beziehen. Ebenso finden stch in den Jahresberichten
stets erneute Klagen über die Gerichtschreibereien und deren Lücken
und geringe Besoldungen. Die Rechtstrieb- und GerichlSprotocolle
find eingehender Würdigung unterworfen und für die Concurslei-
tung find zur Entfernung der Ungleichartigkeit in deren Behandlung,

Instruction«» des AppellationsgerichtS erwähnt (ttiS3).
Merkwürdig ist, aus dem (gedruckten) Bericht von i»4» zu
vernehmen, daß immerfort auch noch nach Erlaß des neuen Concurs-
gesetzeS von i»4« ein Bczirksgerichtsprästdent, angeblich, weil er
nicht Mitglied der gesetzgebenden Behörde sei, wirklich aber, weil,
scheint eS, die Gesetze damals den Gerichten nicht instnuirt wurden,
nach dem alten Auffallsgesetz seine Collocationen vornahm. —Manche
frühere Rügen über den Rechtötrieb und Wünsche nach Auslegung
der bestehenden Regeln (1L39) beseitigte seither das Gesetz über den

Schuldentrieb von »itso (SS. Hornung). Immerhin find erst von
t»43 an Protocolle über denselben als erforderlich bezeichnet.

Die Marchengerichte.
Diese Ausschüsse der Gemeindebehörden waren bestimmt, Grenz-

Servilut- und Baustreitigkeiten an Grundstücken im Umfange des

Gemeindebannes zu untersuchen und erstinstanzlich zu erledigen,
sowie die Steinsatzungen vorzunehmen, die Straßen des Gemeindebezirkes

zu beaufsichtigen und dem Gemeinderathe darüber Bericht
zu erstatten. Alles nach Vorschrift der Markenordnung, deren letzte

Fassung nach mehreren vorherigen Revisionen (tk»9, 1714, l»24)
vom s». Jan. i»3« datirt, ein gutes Loealgesetz, das in vielen

2) Diese Vorwürfe beziehen stch nicht mehr auf die letzten
Berichte, seit der Rechlsrrieb durch Gesetz vom SS. Hornung i»Z«
neu geregelt ist und nun jeweilen genau über den abgekürzten RechlS-
trieb berichtet und dabei hinsichtlich der vorgenommenen Pfändungen
herausgehoben wird, wie viele mit und wie viele ohne Erfolg
waren, wie viele Versilberungen vorgekommen find, und wie hoch

sich dabei die Verlurfie belaufen haben.
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Beziehungen sehr gesunde Grundsatze in bündiger Form und
ziemlicher Vollständigkeit zusammenstellt.

In der Verfassung vom s. April 1«S2 ist diese Gerichtsbarkeit
nicht mehr erwähnt und daraus folgert das Odergericht deren

Aufhebung/ merkwürdigerweise blos aus dem Schweige» / nicht aus der

Discussion oder einer ausgesprochenen Absteht, Allerdings ist seit
dem Anfang der Dreißigerjahre nicht leicht ein Amtsbericht des

ObergerichteS an den Großen Rath vorübergegangen / indem nicht
entweder die Mangelhaftigkeit und Unzuverläßigkeit der Berichte
dieser Stellen oder die Verstöße ihrer Protocolle gegen die Forme»/
die Langsamkeit ihrer Justiz/ der Mangel an Verständniß ihrer Stellung

und Kompetenz/ das Aufhören ihrer Zweckmäßigkeit gerügt
werden. Mit Einführung des summsrissimum und der Eventual-
maxime in ihr Verfahren und Abschneidung aller Zncidenzappella-
tioncn (durch Gesetz vom 2». April 1847) hofften ihre Freunde
ihre Existenz noch zu retten / „in Erwägung der fü r Beibehaltung
derselben sprechenden Gründe." Durch die Einführung von
Schiedsgerichten oder ständigen Commissionen für Erledigung von Strei.
tigkeiten bei Bannvermessungen wurde ihre Aufgabe aber noch mehr
beschränkt/ so daß endlich auch noch die Geringfügigkeit ihrer
Leistungen gegen sie geltend gemacht werden könnte. — Wie dem auch
sein mag/ so sind gegen eine zweckmäßig organisirte Gerichtsbarkeit
für Localstreitigkeiten in allen diesen Vorwürfen genügende Gründe
nicht enthalten. Und es mag im Weitern für diese Ansicht/ die ihre
Aufrcchthaltung unterstützt/ Bezug genommen werden auf die in
der ersten Abtheilung dieses Heftes enthaltene Ausführung (S. 92).

UebrigenS scheint auch die Zusammenstellung ihrer Leistungen
auf der 2. Tafel diese Ueberzeugung zu unterstützen. Denn wenn
doch das Total derselben für einen Kanton so geringen Umfangs
einen jährlichen Durchschnitt von «i Fällen und blos >9 Recursen
ergiebt und erst noch in Betracht fällt / daß / zufolge der obergerichtlichen

Berichte / hie und da in die Totalzahl der Entscheide diejenige
der recursirten Urtheile nicht aufgenommen werden, aljo eher zu
wenig / als zu viel berechnet sind, so kann doch darin eine NechtS-
hülfe allerdings gefunden werden.

Hingegen muß der obergerichtlichcn Rüge volles Recht gegeben
werden hinsichtlich der in diesen Tabellen enthaltenen Widersprüche.
Nirgends ist wenigstens ersichtlich/ wie die Abweichungen zwischen
den in den friedenSrichterlichen Tabellen enthaltenen marchcngerichl»
lichen Weisungen und den friedensrichterlichen Weisungen in den

marchengerichilichen Tabellen zu erklären sind.
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Die Friedensgerichte.

Wenn die Tabellen von Schaffhausen in so manchen Beziehungen

denjenigen anderer Kantone nachstehen, so legen ste dagegen
auf die Leistungen der Vermittlerämter ein ganz besonderes Gewicht
und verzeichnen dieselben mit besonderer Vollständigkeit, leider
freilich, ohne die Punkte, die ihren Werth zu kennzeichnen geeignet
wären, dabei auch vorzüglich zu berücksichtigen. Sehr richtig hat
das Obergerichl darum von Anfang an davor gewarnt, durch diese

Ziffern sich nicht täuschen zu lassen, weder hinsichtlich der Tüchtig'
keit der Persönlichkeiten, noch über den Werth der ganzen Einrichtung.

Die Ausführungen der Jahresberichte von l«»5 und l»8«
über diese Punkte sind sehr zu treffend und lehrreich und es ist zu
bedauern, daß ste nicht gedruckt sind. ES wird darin nachgewiesen,
von wie vielen, theilweise zufälligen Bedingungen, die in den Arten
der Streitsachen sowohl als auch der Persönlichkeit der Streitenden
liegen, das Gelingen von Vergleichen abhängt; ja in dem letzten
Bericht wird, was wir noch in keinem amtlichen Bericht der Schweiz
ausgesprochen gefunden baben, bezeugt, daß das Vermittleramt,
gerade durch sein Vorhandensein und seine Zugänglichkeit, wohl
häufig nur zur Nährung der Streitlust mitwirke und sein Werth
überhaupt damit zweifelhaft werde. ES wird an diesen (sehr richtigen)
Gedanken in spätern Berichten (i»4l, 1L4Z, t»44) der Vorschlag
zu Erhöhung der friedensrichterlichen Kosten und Verminderung der

Zahl der Gerichte geknüpft. Wenn nun auch solchen Bemerkungen
nicht genug Belege mitgegeben sind, um sofort zur Abschaffung zu
bestimmen, wo diese Einrichtung besteht, so sind sie doch wohl bedeutend

genug, um vor Aufnahme derselben da zu warnen, wo sie nicht
gilt. — Natürlich ist, daß bei dieser Ansicht des Obergerichtes dasselbe

in dem gleichen Jahresbericht von i»ZS wünscht, es möge diese Stelle
viel eher zur Besorgung von Geschäften der freiwilligen Gerichtsbarkeit

verwendet werden, wie dies an vielen Orten französischer
Rechtsorganisation der Fall ist. Auch die Uebertragung des
Schuldentriebes an die Friedensrichter befürwortete der Bericht von >»42.
— Wiefern dies zweckmäßig gewesen wäre, während so viele ältere
und neuere Berichte über ungehörige Protocollirung und über
ungenügende Abfassung von Vergleichen sprechen, ist nicht klar.

WaS nun die Mittheilungen der Berichte angeht, so enthalten
diese regelmäßig Folgendes:

1. Die Tabelle, wie wir ste unter n. l mittheilen, nur unter
jeweiliger namentlicher Nachweisung der auf jede Gemeine
fallenden Ziffern.

2. Eine übersichtliche in Procenten ausgesprochene Darstellung
des Verhältnisses der angebrachten Prozesse zu den verglichenen,
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nach den Bezirken, mit jeweiligem Rückblick auf dieses

Verhältniß in den nächstvorangegangenen zwei Jahren.
Z. Eine ebenfalls in Procente» aufgeführte Darstellung des

Verhältnisses der angebrachten Processe zur Einwohnerzahl der

betreffenden Gemeinde, mit gleichem Rückblick.

Wir haben die Ergebnisse dieser zwei letztern Ueberstchten nicht
aufgenommen, weil, nach den eigenen Aeußerungen des Obergerich-
teS über diese Ergebnisse, die Schlüsse aus diesen Verhältnissen trüg-
lich stnd. — Die Durchschnitte ergebe» eine Schwankung zwischen
der Hälfte und zwei Drittheilen verglichener Processe gegenüber
den anhängig gemachten.

Ueber die Zuverlaßigkeit der Berichte ist noch zu bemerken, daß
die Jahrgänge i»ZS - I8Z4 inel. nicht ganz vollständig vorliegen,
so daß ste keine Vergleichung zulassen. Ebenso weiset der
obergerichtliche Bericht von I84l Widersprüche zwischen den
friedensrichterlichen Prolocollen und den daraus gezogenen Tabellen nach,
die, wenn ste steh wirklich so verhalten, geeignet stnd, bedeutende
Zweifel hinstchtlich des Werthes der Tabellen zu erwecken. Es sollen
steh im Jahresberichte des Friedensrichters von Schaffhauscn S««
Fälle, im Protocol! nur SS verzeichnet finden und im Jahresbericht
des Friedensrichters von Unterhallau ZZ4 Fälle, im Protocoll nur
SS« Auch die Zahlen der Weisungen stimmen oft nicht. In
diesem gleichen Jahresbericht wird überdies darauf hingewiesen, daß
die Friedensrichter keine zuverläßige Kenntniß von den Amtshandlungen

ihrer Stellvertreter erhalten.

Zeitschrift f. schweiz Recht IV. 2. (3)12
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l'iAìàts- Märchen- K.Ober-
NSA.

Processe.

gewieA er-S

sen. ledigt.

« « ff A
L I I Z

«
B

Z Z Z A z
N

Z â ê î D F s H Z

A N A Z V K Z .Z. Z s Z s Z

I»SZ 1259 86k 311 65 75 66 14 43 5 68 13 5 26 35 14
l»ss »115 743 310 48 70 60 13 44 4 61 14 8 45 51 2
»SSI 1130 832 301 57 88 75 16 55 3 74 17 42 39 7

»»so 1159 734 314 48 64 53 10 33 5 54 14 2 35 66 12

»S4S 1473 1038 384 57 37 86 17 76 2 35 23 7 37 64 5

»»48 1534 1033 368 56 31 63 18 52 2 72 3 — — — —

»»47 1832 1320 443 69 83 8» 20 61 2 83 13 - — — —
»»46 1939 1370 500 69 73 71 16 48 10 74 15 15 63 79 1k

I«4S 1853 1303 471 57 73 66 9 55 13 77 13 10 83 65 7>

»»44 1843 1253 512 78 101 83 23 53 13 35 24 15 47 66 12

I84S 1524 361 431 72 105 97 25 68 3 102 20 11 67 78 11

»»42 1533 354 502 83 116 38 23 71 8 102 21 k 63 65 13

>«41 1585 1022 507 56 65 50 3 53 5 67 1k — — —

jl»4« 1755 1223 455 77 103 100 16 72 8 36 23 — — —
»»Z» 1731 1212 411 88 71 70 1k 51 2 63 19 — — —
I»Z» 1K33 1176 386 77. 103 107 31 71 7 103 25 3 40 66 8
»«Z7 1648 1138 356 94 88 88 32 48 12 32 26 5 43 67 k

l»Z6 1527 1175 294 58 — — — — — — — 5 37 51 4
IS3S 1436 1046 333 51 2 64 50 g

»«34 1388 1034 285 69 5 43 42 5

»«33 1458 1065 320 73
!»»3S 935 736 259
I»3»
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3. Bezirksgerichte.

1 Anlaß,
2,

Fortgang,
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ISSS 215 398 111 23 532 510 22 5« 199 11 16 48 100 119 14 10 573 2682 57 8« 27
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Il»Sl 194 393 33 23 449 415 34 5« 174 13 12 18 53 118 10 29 483 2573 34 84 17

I»Z« 195 355 59 1« 43» 403 27 55 184 6 16 24 «3 95 8 34 470 3317 41 94 13

I«4» 204 434 «5 20 519 182 37 55 248 8 15 37 62 89 15 79 608 4029 50 99 11 6
1«4» 170 427 — — 425 374 29 15 245 9 — 43 57 18 135 582 3634 38 69 — 8->7
1647 210 579 — — 579 539 4» 22 279 19 — 50 10« 18 174 747 3276 41 111 — 61/g
IS4« 254 «48 — — «48 564 72 2» 35« 19 — 43 91 15 164 774 3978 41 125 — k'/s
>«4S 251 553 — — 553 498 55 28 282 17 — 37 112 14 136 702 3681 48 102 ,— 7
I»44 281 «49 >— «54 «00 54 34 35« 2« — 48 163 25 170 907 3086 28 135 — K2/z
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1841 2Z5 «15 — «15 568 42 22 254 10 — 49 167 37 140 774 2558 31 130 6
184« 227 «02 — — «02 550 52 37 276 21 — 35 161 29 79 707 2351 23 128 — 5-/2
188» 220 526 — — 52« 489 37 21 264 14 — 37 166 24 63 658 2127 41 104 — 6-/z
1888 230 524 — — 524 474 50 24 233 19 — 22 159 20 61 592 1991 19 110 5-/5
1887 220 497 — — 497 453 44 33 186 20 — 21 171 27 81 591 1431 16 110 5-/g
188« 208 428 — — 428 393 35 27 183 28 — 2« 135 15 30 476 1268 12 72 — «2/2
I83S 219 567 — — 5«7 515 52 23 186 31 — 199 15 515 1278 20 81 6-/z
1884 193 398 — — 398 3KK 32 40 134 22 —, — 131 19 — 366 1718 30 77 — 5!/z
1838 144 419 — — 419 387 32 55 163 26 >— — 157 9 — 1075 14 57 —
I83S 143 272 « 357 z 15 75 30 18 11 83 — 907 — ê — —
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tonsgerichts im Strafrecht.

s. Crimiiialgebict
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S. Vertheilunq der vom Cantonsgericht

Bevölkerung,

1835 185» N E Z C 11 E Z

Schaffhauscn 6083 7700 8 1 8 l
Neuhansen
Mcrishaiiscn

665
9Kl

922
932

2
3 3

3
7

Bargen 248 160 1 2
Hemmenthal 375 210 2 3 2
Buchthalen 319 186 3

Rüdlingen K52 704 2 2 2
Buchberg 605 656 1 6 3
Stein 1200 1469 2
Nainscu 862 1022 i 2 7
Hemishofcn 278 327 1 3

Thayngen 1l41 1252 i 2 i
Barzheim 205 212
Herblingen 400 413
Buch ' 288 399 'l
Stellen 249 270
Büttenhardt 195 2 1

Lohn 313 340
Bibern
Höfen
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87
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Altorf 242 26» 3
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Dörflüigen
Nennkirch
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1640 5

2 1

2
Osterfingen 557 622 1 i 1

' Guntinadingen 178 232
Löhningen 787 845 i 'l
Gächlingen 1070 1194 6 5 1

Beringen 1417 1418 5 10 1

Oberhallau 762 734 3 2 1

Unterhallau 2641 2607 7 2 1

Wilchingen 1139 1345 2 3 2
Trasadingen 429 624 1

Schleitheim 2289 2476 7 6 1

Beggingcn 1208 1251 7 i 5 9

Siblingen 1041 1041 1 3
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Beurtheilten auf ihre Heimatsgemeinden.
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Vor

Appellation

vorliegende

Processe.

Vor

Kantonsgericht.

Vor

Kriminalgericht.
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Vor

den

S

Bezirksgerichten
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Friedensrichtern.
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